
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 10 | 2017

Daten für den Monat  
 November 2017

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 10.11.2017
•	 GewSt, GrundSt = 15.11.2017

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 13.11.2017
•	 GewSt, GrundSt = 20.11.2017

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2017 = 28.11.2017

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/16 1/17 4/17 8/17
+ 0,3 % + 1,9 % + 2,0 % + 1,8 %

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Neues Verwaltungsschreiben  
zur Behandlung der Bauträger-Altfälle 

|  Bei bestimmten Bauleistungen schuldet der Leistungsempfänger die Umsatz-
steuer, wenn er selbst Bauleistungen erbringt. Bei der Behandlung der soge-
nannten Bauträger-Altfälle – dies sind Bauleistungen, die vor dem 15.2.2014 er-
bracht wurden – haben inzwischen selbst Steuerexperten den Überblick verloren. 
Dies ist nicht zuletzt den zahlreichen Urteilen und Verwaltungsschreiben ge-
schuldet. Nun gibt es ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums, das 
(leider) erneut Fragen offenlässt.  |

Hintergrund

Die für die Baubranche verankerte 
Übertragung der Steuerschuldner-
schaft auf den Leistungsempfänger 
hatte die Finanzverwaltung ab 2010 per 
Verwaltungsanweisung auch auf bau-
leistungsempfangene Bauträger aus-
gedehnt. Allerdings hatte der Bundesfi-
nanzhof eine solche Übertragung der 
Steuerschuldnerschaft eingeengt. 

Der Gesetzgeber besserte für die Zu-
kunft nach und schuf eine Übergangs-
regelung für Altfälle (Stichtag: 
15.2.2014), um bei der Rückerstattung 
der gezahlten Steuern an den Bauträ-
ger den eigentlichen Steuerschuldner 
(Bauhandwerker) nachträglich belas-
ten zu können. Zur Vereinfachung des 

Verfahrens wurde geregelt, dass der 
leistende Unternehmer seinen dann 
gegenüber dem Leistungsempfänger 
zivilrechtlich entstehenden Anspruch 
auf Nachzahlung der Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abtreten kann, welches 
im Anschluss mit der Erstattungsforde-
rung des Leistungsempfängers gegen-
über dem Fiskus aufrechnen wird. 

Sowohl die Rückwirkung dieser Rege-
lung als auch die Nachbelastung der 
leistenden Unternehmer lösten zahlrei-
che Verfahren aus. Mit einer aufsehen-
erregenden Entscheidung präsentierte 
der Bundesfinanzhof in diesem Jahr 
einen Lösungsvorschlag: Eine Umsatz-
steuerfestsetzung kann gegenüber 
dem leistenden Unternehmer nur dann 
(zu seinem Nachteil) geändert werden, 

wenn ihm ein abtretbarer Anspruch auf 
Zahlung der gesetzlich entstandenen 
Umsatzsteuer gegen den Leistungs-
empfänger zusteht.

Beachten Sie  |  Nach der Entschei-
dung hat das Finanzamt eine Abtretung 
auch dann anzunehmen, wenn der 
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Steueranspruch bereits durch Zahlung 
getilgt war. Auf das Vorliegen einer 
Rechnung mit gesondertem Steueraus-
weis kommt es nicht an.

Das Verwaltungsschreiben  
und Kritikpunkte

Das Bundesfinanzministerium hat sich 
nun zu den Auswirkungen der neuen 
Rechtsprechung positioniert und wen-
det diese im Wesentlichen an. Das um-
fangreiche Verwaltungsschreiben er-
setzt das Schreiben vom 31.7.2014 und 
ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 
Einige Punkte werden dargestellt:

Beantragt der Leistungsempfänger für 
eine vor dem 15.2.2014 ausgeführte 
steuerpflichtige Bauleistung die Erstat-
tung der von ihm abgeführten Umsatz-
steuer, ist die gegen den leistenden Un-
ternehmer wirkende Umsatzsteuer-
festsetzung für noch nicht festset-
zungsverjährte Besteuerungszeiträume 
zu ändern. Voraussetzung: Dem leisten-
den Unternehmer muss ein abtretbarer 
Anspruch auf Zahlung der gesetzlich 
entstandenen Umsatzsteuer gegen den 
Leistungsempfänger zustehen oder zu-
gestanden haben.

Beachten Sie  |  Somit kann die Steuer-
festsetzung gegenüber dem leistenden 
Unternehmer auch dann geändert wer-
den, wenn dem leistenden Unterneh-
mer im Zeitpunkt der Änderung des-
halb kein zivilrechtlicher Anspruch ge-
genüber dem Leistungsempfänger 
mehr zusteht, weil dieser bereits durch 
Erfüllung oder Verzicht erloschen ist.

Der leistende Unternehmer kann die 
gesetzlich entstandene und von ihm ge-
schuldete Umsatzsteuer zivilrechtlich 
gegenüber dem Leistungsempfänger 
zusätzlich zum Netto-Entgelt geltend 
machen. In den Fällen, in denen die 
Vertragspartner ein Abtretungsverbot 
vereinbart haben, steht dies einer Än-
derung der Steuerfestsetzung nicht 
entgegen. 

Die Reaktion auf die neue Verwaltungs-
anweisung ist geteilt. Kritiker weisen  
u. a. darauf hin, dass (viele) Fragen of-
fengeblieben sind. Zum Beispiel enthält 
das Schreiben keine Erläuterungen zur 
Zinsfestsetzung auf die Erstattungsan-
träge des Bauträgers.

Ferner bemängelt der Steuerberater-
verband Niedersachsen Sachsen-An-
halt u. a. folgende Aussage: Leistungs-
empfängern werden Umsatzsteuer-Er-
stattungen nur gewährt, wenn nachge-
wiesen wird, dass der Umsatzsteuerbe-
trag an den Subunternehmer bezahlt 
worden ist oder aber mit der vom Sub-
unternehmer abgetretenen Forderung 
aufgerechnet werden kann. In anderen 
Fällen wird der Antrag abgelehnt. 

Diese Meinung steht im Widerspruch 
zu einer Entscheidung des Finanzge-
richts Münster, wonach die Steuer-
schuldnerschaft des Bauträgers unab-
hängig davon entfällt, ob der Bauträger 
die Umsatzsteuer an den leistenden 
Bauunternehmer erstattet.

Pikant: Die Finanzverwaltung hatte ge-
gen das Urteil Revision eingelegt (Az. V 
R 6/17). Da diese aber nun zurückge-
nommen worden ist, wird es eine 
höchstrichterliche Entscheidung zu 
diesem Verfahren (leider) nicht geben. 

PRAXISHINWEIS  |  Positiv ist, dass 
die Finanzverwaltung zeitnah Stellung 
bezogen hat und das Urteil des Bun-
desfinanzhofs im Wesentlichen an-
wendet. Da allerdings Fragen offenge-
blieben sind, werden die Bauträger-
Altfälle die Gerichte wohl weiterhin 
beschäftigen. 

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 26.7.2017, Az. III 
C 3 - S 7279/11/10002-09, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 196101; Steuerberaterverband Nie-
dersachsen Sachsen Anhalt: „Neues zu den 
Bauleistungen: Umsatzsteuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers bei Bauleistungen“, 
Stand: 24.8.2017; BFH-Urteil vom 23.2.2017, Az. 
V R 16, 24/16; FG Münster, Urteil vom 31.1.2017, 
Az. 15 K 3998/15 U

Für Arbeitgeber

Insolvenzgeldumlage soll in 2018 auf 0,06 % sinken

|  Der Anspruch der Arbeitnehmer auf Insolvenzgeld wird durch eine von den Ar-
beitgebern zu zahlende monatliche Umlage finanziert. Per Rechtsverordnung hat 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nun festgesetzt, dass die Insol-
venzgeldumlage ab dem 1.1.2018 von bisher 0,09 % auf dann 0,06 % sinkt. Der 
Bundesrat (BR-Drs. 583/17) muss der Verordnung noch zustimmen.  |

Für alle Steuerpflichtigen

Abzug von Unterhalts-
aufwendungen:  
Betreuungsgeld gilt als 
„schädlicher“ Bezug

|  Unterhaltszahlungen können sich als 
außergewöhnliche Belastungen steu-
ermindernd auswirken. Dabei wird der 
Höchstbetrag von derzeit 8.820 EUR 
um die eigenen Einkünfte und Bezüge 
des Unterhaltsempfängers vermin-
dert, soweit diese 624 EUR im Kalen-
derjahr übersteigen. Nach einer Ent-
scheidung des Finanzgerichts Münster 
ist das Betreuungsgeld als eigener Be-
zug der unterstützten Mutter zu berück-
sichtigen, nicht aber das Kindergeld.  |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger gewährte der 
Mutter seiner beiden Kinder, mit der er 
in einer eheähnlichen Gemeinschaft 
lebt, Unterhalt. Die in seiner Steuerer-
klärung geltend gemachten Unter-
haltsaufwendungen kürzte das Finanz-
amt um das von der Mutter im Streit-
jahr 2015 bezogene Betreuungsgeld 
(nach § 4a ff. Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz) und das anteilige auf 
die Mutter entfallende Kindergeld. 
Hiergegen wandte sich der Steuer-
pflichtige mit der Begründung, dass 
Kindergeld und Betreuungsgeld nicht 
für den eigenen Lebensunterhalt der 
Mutter bestimmt seien. Seine Klage 
war zumindest teilweise erfolgreich.

Das Kindergeld sah das Finanzgericht 
nicht als eigenen Bezug der Mutter an. 
Nach der Grundkonzeption des Famili-
enleistungsausgleichs dient es der 
steuerlichen Freistellung des Existenz-
minimums des Kindes und der Förde-
rung der Familie. Dementsprechend 
wird das Kindergeld auch im Sozialrecht 
als Einkommen des Kindes angesehen.

Hingegen wird das Betreuungsgeld nur 
für diejenigen Kinder gezahlt, die nicht 
in einer Tageseinrichtung, sondern von 
einem Elternteil betreut werden. Es 
schafft einen Ausgleich zu einer nicht in 
Anspruch genommenen anderweitig 
zur Verfügung gestellten staatlichen 
Sachleistung und ist zur Sicherung des 
Unterhalts der Mutter bestimmt.

Quelle  |  FG Münster, Urteil vom 11.7.2017, Az. 
14 K 2825/16 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
195887
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Für alle Steuerpflichtigen

Bundesfinanzhof beendet den Meinungsstreit:  
Scheidungskosten sind steuerlich nicht mehr abziehbar

|  Kosten für ein Scheidungsverfahren wirken sich nicht mehr steuermindernd 
aus. Denn nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind diese Ausgaben 
nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Die Begründung: Scheidungs-
kosten fallen unter das 2013 gesetzlich eingeführte Abzugsverbot für Prozess-
kosten. Damit dürfte der nach der Gesetzesänderung eingesetzte Meinungsstreit, 
ob das Abzugsverbot von Prozesskosten auch Ehescheidungskosten umfasst oder 
ob insoweit eine Ausnahme zu machen ist, abschließend entschieden sein.  |

Hintergrund

Seit dem Veranlagungszeitraum 2013 
sind Aufwendungen für die Führung  
eines Rechtsstreits (Prozesskosten) 
vom Abzug als außergewöhnliche Be-
lastung ausgeschlossen. Das Abzugs-
verbot gilt nur dann nicht, wenn der 
Steuerpflichtige ohne die Aufwendungen 
Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 
verlieren und seine lebensnotwendigen 
Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen 
nicht mehr befriedigen zu können.

Auf diese Ausnahmeregelung berief 
sich die Steuerpflichtige im Streitfall 
und machte in ihrer Einkommensteuer-
erklärung Aufwendungen für ein Schei-
dungsverfahren als außergewöhnliche 
Belastung geltend. 

Die Entscheidung

Im Gegensatz zum Finanzgericht Köln 
lehnte der Bundesfinanzhof den steuer-

lichen Abzug ab. Denn ein Steuerpflich-
tiger erbringt die Aufwendungen für ein 
Scheidungsverfahren regelmäßig nicht 
zur Sicherung seiner Existenzgrundlage 
und seiner lebensnotwendigen Bedürf-
nisse. Hiervon kann nur ausgegangen 
werden, wenn die wirtschaftliche Le-
bensgrundlage bedroht ist. Eine derar-
tige existenzielle Betroffenheit liegt bei 
Scheidungskosten nicht vor – auch wenn 
das Festhalten an der Ehe für den Steu-
erpflichtigen eine starke Beeinträchti-
gung seines Lebens darstellt. 

Kurzum: Die bis zur Neuregelung er-
gangene (günstigere) Rechtsprechung 
ist seit dem Veranlagungszeitraum 2013 
nicht mehr anwendbar. Denn der Gesetz-
geber hat die Steuererheblichkeit von 
Prozesskosten auf einen engen Rahmen 
zurückführen und Scheidungskosten 
vom Abzug als außergewöhnliche Belas-
tung bewusst ausschließen wollen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 18.5.2017, Az. VI R 
9/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195889

Für GmbH-Geschäftsführer

Sozialversicherungspflicht: Nur schuldrechtliche 
Stimmrechtsvereinbarung bleibt ohne Wirkung

|  Fehlt einem Gesellschafter-Geschäftsführer (GGf) einer GmbH, an der er nicht 
mehrheitlich beteiligt ist, nach dem Gesellschaftsvertrag die Rechtsmacht, ihm 
unliebsame Entscheidungen abzuwehren, ist er sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt. Dies hat das Landessozialgericht Schleswig-Holstein entschieden.  |

Ausschlaggebend war, dass der Gesell-
schaftsvertrag Entscheidungen mit 
einfacher Mehrheit vorsah und der GGf 
nur ein Drittel der Stimmanteile und 
zudem keine Sperrminorität besaß. 
Die Stimmrechtsvereinbarung, wonach 
Entscheidungen nur einstimmig erfol-
gen, erfolgte außerhalb des Gesell-
schaftsvertrags. Ohne Beurkundung 
und Handelsregistereintragung hat 
diese Vereinbarung aber keine sozial-
versicherungsrechtliche Relevanz.

Für Unternehmer

Banken dürfen auch  
bei Unternehmerkrediten 
keine Bearbeitungs
entgelte verlangen 

|  Bereits 2014 hatte der Bundesge-
richtshof entschieden, dass Kreditins-
titute keine Bearbeitungsgebühren für 
die Vergabe von Darlehen erheben 
dürfen. Diese Rechtsprechung betraf 
jedoch „nur“ Verbraucher. Nun hat das 
Gericht nachgelegt und klargestellt, 
dass dieses Verbot auch für Unterneh-
merkredite gilt.  |

◼◼ Sachverhalt

Die Verfahren betrafen Unternehmer, 
die mit den jeweiligen Banken Darle-
hensverträge geschlossenen hatten. 
Diese enthielten Formularklauseln, 
wonach der Darlehensnehmer ein 
laufzeitunabhängiges „Bearbeitungs-
entgelt“ bzw. eine „Bearbeitungsge-
bühr“ zu entrichten hat.

Der Bundesgerichtshof hat nun ent-
schieden, dass es sich bei den angegrif-
fenen Klauseln um sogenannte Preisne-
benabreden handelt, die einer Inhalts-
kontrolle nicht standhalten. 

Die Angemessenheit der Klauseln lässt 
sich insbesondere auch nicht mit Be-
sonderheiten des kaufmännischen Ge-
schäftsverkehrs rechtfertigen. Soweit 
hierzu eine geringere Schutzbedürftig-
keit und eine stärkere Verhandlungs-
macht von Unternehmern im Vergleich 
zu Verbrauchern angeführt werden, 
wird übersehen, dass der Schutzzweck 
des § 307 BGB, die Inanspruchnahme 
einseitiger Gestaltungsmacht zu be-
grenzen, auch zugunsten eines Unter-
nehmers gilt.

PRAXISHINWEIS  |  Bereits gezahlte 
Bearbeitungsentgelte können von der 
jeweiligen Bank zurückgefordert wer-
den, solange die Ansprüche nicht ver-
jährt sind. Bis Ende 2017 gilt dies zu-
mindest noch für Gebühren, die in 
2014 oder später gezahlt wurden. 

Da die neue Rechtsprechung für die 
Banken mitunter teuer werden könnte, 
rechnen Experten mit Widerstand bei 
der Rückzahlung der Beträge.

Quelle  |  BGH-Urteile vom 4.7.2017, Az. XI ZR 
562/15 und XI ZR 233/16, Mitteilung des BGH 
vom 4.7.2017, Nr. 104/2017

MERKE  |  Die aktuelle Entscheidung 
zeigt: Allein schuldrechtliche Vereinba-
rungen können die Rechtsmachtver-
hältnisse aus dem Gesellschaftsver-
trag nicht mit sozialversicherungs-
rechtlicher Wirkung verschieben.

Quelle  |  LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
29.6.2017, Az. L 5 KR 20/15, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 195923



– 4 –� Im Oktober 2017

↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Private Pkw-Nutzung: Erschütterung des  
Anscheinsbeweises ist alles andere als einfach 

|  Nach der allgemeinen Lebenserfahrung werden betriebliche Fahrzeuge, die zu 
privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich privat genutzt. Dafür 
spricht der Beweis des ersten Anscheins. Ein solcher Anscheinsbeweis kann je-
doch erschüttert werden. Ein im Privatvermögen vorhandener Pkw reicht dafür 
allerdings nicht, wenn dieser nicht zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfü-
gung steht, weil er z. B. auch von der Lebensgefährtin genutzt wird. Dies hat das 
Finanzgericht Münster entschieden.  |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall konnte der Einzelunter-
nehmer die Richter nicht davon über-
zeugen, dass er den im Betriebsver-
mögen gehaltenen VW Multivan nicht 
privat genutzt habe. Der Pkw sei 
grundsätzlich zur privaten Nutzung ge-
eignet, insbesondere schließe eine fest 
eingebaute Werkzeugkiste im Rück-
raum eine private Nutzung nicht aus. 
Dass dem Steuerpflichtigen daneben 
noch ein BMW gehörte, nutzte ihm 
nichts, da dieser von der Lebensge-
fährtin u. a. für Fahrten zur Arbeit ge-
nutzt wurde und sie sich auch an den 
Kosten des Pkw beteiligte. Dass der 
Steuerpflichtige auch ein Motorrad be-
saß, war für die Richter ebenfalls un-
beachtlich, da der Nutzungswert nicht 
mit dem eines Pkw vergleichbar ist.

Die Anforderungen an einen solchen 
Gegenbeweis dürfen zwar nicht über-
strapaziert werden. Ein Vollbeweis, also 
der Beweis, dass eine private Nutzung 
nicht stattgefunden hat, ist nicht erfor-
derlich. Die bloße Behauptung, dass für 
private Fahrten ein weiterer Pkw zur 
Verfügung stand, reicht jedoch regel-
mäßig nicht. Es muss vielmehr ein 
Sachverhalt dargelegt und im Zweifel 
auch nachgewiesen werden, der es 

ernstlich möglich erscheinen lässt, 
dass sich die Sache anders als nach 
den allgemeinen Erfahrungsgrundsät-
zen abgespielt hat.

PRAXISHINWEIS  |  Bei einer Pkw-
Privatnutzung durch Arbeitnehmer 
verhält sich die Rechtslage anders. Ob 
der Arbeitnehmer den Anscheinsbe-
weis zu entkräften vermag, ist für die 
Besteuerung des Nutzungsvorteils 
nämlich unerheblich. Allerdings setzt 
die Ein-Prozent-Regelung voraus, dass 
der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
tatsächlich einen Dienstwagen zur pri-
vaten Nutzung überlassen hat. Steht 
dies nicht fest, kann auch der Beweis 
des ersten Anscheins diese fehlende 
Feststellung nicht ersetzen. 

Dieser Grundsatz kann aber nicht auf 
die Besteuerung eines Einzelunter-
nehmers übertragen werden, weil sich 
der Einzelunternehmer das Fahrzeug 
nicht selbst zur Privatnutzung über-
lässt. Da es sich um eine einzige Per-
son handelt, fehlt der erforderliche 
Interessengegensatz, wie er zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber be-
steht.

Quelle  |  FG Münster, Urteil vom 11.5.2017, Az. 
13 K 1940/15 E,G, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
195788; BFH-Urteil vom 21.3.2013, Az. VI R 31/10

Für Arbeitgeber

Zuschüsse zur privaten 
Zusatzkrankenver
sicherung als Sachlohn

|  Bezuschusst der Arbeitgeber Beiträge 
seines Arbeitnehmers zu einer privaten 
Zusatzkrankenversicherung, kann es 
sich um begünstigten Sachlohn han-
deln. Voraussetzung: Der Arbeitnehmer 
kann die Zahlungen nur beanspruchen, 
wenn er eine Zusatzkrankenversiche-
rung abgeschlossen hat und der Zu-
schuss die von ihm gezahlten Beiträge 
nicht übersteigt. Solche Bezüge bleiben 
außer Ansatz, wenn sie die monatliche 
Grenze von 44 EUR (gilt für alle Sachbe-
züge) nicht überschritten haben. So lau-
tet eine Entscheidung des Finanzge-
richts Mecklenburg-Vorpommern.  | 

PRAXISHINWEIS  |  Es kommt grund-
sätzlich nicht darauf an, ob der Arbeit-
nehmer selbst Vertragspartner des 
Dritten geworden ist oder der Arbeitge-
ber die Sachleistung beim Dritten be-
zieht. Nach der neueren Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs handelt 
es sich in beiden Fällen um Sachlohn, 
wenn der Arbeitnehmer aufgrund sei-
nes Arbeitsvertrags ausschließlich Ver-
sicherungsschutz verlangen kann.

Diese Ansicht ist jedoch umstritten. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung 
sollen Beiträge zur Zukunftssicherung 
des Arbeitnehmers als Barlohn qualifi-
ziert werden können, wenn der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer – wirtschaft-
lich betrachtet – die Beiträge für die 
Zukunftssicherung zur Verfügung 
stellt. Dann wäre die 44 EUR-Grenze 
nicht anzuwenden. Es bleibt abzuwar-
ten, ob sich die bürgerfreundlichere 
Auffassung des Finanzgerichts Meck-
lenburg-Vorpommern im Revisionsver-
fahren durchsetzen wird.

Quelle  |  FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil 
vom 16.3.2017, Az. 1 K 215/16; Rev. BFH, Az. VI R 
16/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 194370; 
BFH-Urteil vom 14.4.2011, Az. VI R 24/10; BMF-
Schreiben vom 10.10.2013, Az. IV C 5 - S 
2334/13/10001

Für Unternehmer

Künstlersozialversicherung: Abgabesatz beträgt  
im nächsten Jahr 4,2 % 

|  Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung sinkt im Jahr 2018 von 4,8 % auf 
4,2 %. Der Künstlersozialabgabesatz geht damit im zweiten Jahr hintereinander zu-
rück und liegt im nächsten Jahr um einen Prozentpunkt niedriger als 2016 (5,2 %).  |

Die Senkung ist im Kern zurückzufüh-
ren auf die verstärkte Prüf- und Bera-
tungstätigkeit der Deutschen Renten-
versicherung und der Künstlersozial
kasse seit Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Stabilisierung des Künstlersozialab-
gabesatzes zu Beginn des Jahres 2015. 
In 2015 und 2016 wurden rund 50.000 

abgabepflichtige Unternehmen neu er-
fasst. Ferner haben sich ca. 17.000 ab-
gabepflichtige Unternehmen bei der 
Künstlersozialkasse gemeldet.

Quelle  |  Künstlersozialabgabe-Verordnung 2018 
vom 1.8.2017, BGBl I 2017, 3056; BMAS, Mittei-
lung vom 9.6.2017: „Künstlersozialabgabe 
kann merklich auf 4,2 Prozent sinken“


